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Der Senat von Berlin 

InnSport – IV C 15 

Tel.: 9(0) 223 – 1443 

 

An das  

Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 

Vorblatt 

 

Vorlage - zur Beschlussfassung – 

 

über  die Aufgabe einer gedeckten und mehrerer ungedeckter Sportanlagen zur

Sicherung des Sportunterrichts am Standort Friedrich-Bergius-Schule (07K10),

Perelsplatz 6-9, 12159 Berlin

 

A. Problem 

Die Friedrich-Bergius-Schule (07K10) im Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist eine 4-zügige 

integrierte Sekundarschule ohne Oberstufe. Aktuell verfügt die Schule über eine teilbare 

Einfeldsporthalle (TSSV ID 40-02316, 405 m²) sowie eine weitere vom 

Facilitymanagement des Bezirks als nicht mehr wirtschaftlich sanierungsfähig eingestufte 

Einfeldsporthalle (TSSV ID 40-02315, 346 m²). Gemäß des Musterraumprogramms sind 

für die Größe der Friedrich-Bergius-Schule (07K10) zwei Hallenteile (2HT = 22 m x 45 m 

= 990 m²) an gedeckter Sportfläche vorgesehen. Diese Vorgaben werden aktuell nicht 

erreicht. Die begrenzten Platzverhältnisse am Schulstandort erfordern im Rahmen der 

baulichen Maßnahmen zur Sicherung des Schulsports eine räumliche Umstrukturierung 

und Aufgabe der ungedeckten Sportflächen auf dem Schulgelände. 

 

B. Lösung 

Geplant ist, dem Bedarf an gedeckter Sportfläche durch den Bau einer Typensporthalle 

kompakt (TSH-K) gerecht zu werden. Dies bedarf der dauerhaften Aufgabe von 



Sportanlagen am Schulstandort. Der Start der Baumaßnahme ist für den Herbst 2026 

vorgesehen. Die Dauer des Baus der TSH-K wird, nach Angaben des Bezirks, auf 1 Jahr 

geschätzt, sodass mit einer Fertigstellung im Herbst 2027 zu rechnen ist. 

Zunächst soll das nördlich gelegene Kleinspielfeld (TSSV ID 40-02317) abgerissen 

werden, um dort im Folgenden die geplante TSH-K gemäß der Bedarfserfüllung zu 

errichten. Bei dem abzureißenden Kleinspielfeld handelt es sich um einen 

Kunstrasenplatz. Dieser verfügt über mangelhafte Liniierungen, keine Tore und befindet 

sich in einem so schlechten Allgemeinzustand, dass er aktuell nicht für den Sportbetrieb 

genutzt werden kann. 

Während der Neubauphase steht den Schülerinnen und Schülern die bestehende 

Einfeldsporthalle weiter zur Verfügung. Die Bestandshalle (TSSV ID 40-02315) wird erst 

nach der abgeschlossenen Errichtung der TSH-K abgerissen. In dieser zweiten Phase des 

Bauvorhabens werden neben dem Abriss der Bestandshalle weitere unmittelbar an der 

Halle liegende ungedeckte Sportanlagen, darunter ein zweites Kleinspielfeld (TSSV ID 

40-02311), eine Weitsprunganlage (TSSV ID 40-02312) und eine Kugelstoßanlage (TSSV 

ID 40-02313) abgerissen. Geplant ist es, an gleicher Stelle ein multifunktionales 

Kleinspielfeld (2.000 m2) zu errichten. Die auf dem Schulgrundstück gelegene Laufbahn 

(TSSV ID 40-02314) wird baulich nicht verändert und bleibt erhalten. 

Alle ungedeckten Anlagen des Standortes sind derzeit nicht in der Vergabe. In wieweit 

zukünftig die ungedeckten Sportflächen in die Vergabe aufgenommen werden können, 

hängt von der finalen Ausgestaltung ab. Zu berücksichtigen ist, dass das geplante 

Kleinspielfeld über keine eigenen Kabinen verfügen wird. 

Die abzureißende Bestandshalle befindet sich in der Vergabe. Dadurch, dass diese erst 

nach der Fertigstellung der TSH-K abgerissen wird und die neue TSH-K auch in die 

Vergabe geht, kommt es zu keinerlei Nutzungseinschränkungen für die schulische und 

außerschulische Nutzung. Die neuentstehende TSH-K wird nachmittags sowie an 

Wochenenden an Vereine vergeben werden. Die neue Halle ist, anders als die 

Bestandshalle, wettkampfgeeignet. Ein Hallenteil der TSH-K ist der Nutzung durch das 

nahe gelegene Rückert-Gymnasiums vorbehalten. 

Der Landessportbund stimmt dem Verfahren in seiner Stellungnahme vom 11.06.2021 

grundsätzlich zu (Anlage 4), verweist gleichzeitig auf die von dem Netzwerk Sport & 

Inklusion erarbeiteten Verbesserungsvorschläge bezüglich der Barrierefreiheit der TSH-K 

sowie dem Bedarf der Integration der entstehenden Anlagen in die bezirkliche Vergabe.  

In ihrer Stellungnahme vom 26.05.2021 stimmt die SenBJF der geplanten 

Ersatzbaumaßnahme zu (Anlage 5). 

Im Zuge der Erstellung der Checkliste der TSH, wurden alle bezirklichen Fachämter um 

Stellungnahme gebeten, Einwände gegen den Bau der Halle haben sich hieraus nicht 

ergeben. 



Der Senat schließt sich der Auffassung der Sinnhaftigkeit einer Aufgabe im Sinne der 

Sicherung des Sportunterrichts an und legt dem Abgeordnetenhaus von Berlin die Vorlage 

wegen des übergeordneten öffentlichen Interesses an der geplanten Nutzung zur 

Zustimmung vor. 

 

C. Alternative/Rechtsfolgenabschätzung 

Keine. 

 

D. Auswirkungen auf den Klimaschutz 

Alle notwendigen Gutachten und Untersuchungen sind im Zuge des Bauantrags zu 

erstellen. Die Umnutzung des Grundstücks wird durch die Überbauung in ihren 

Auswirkungen auf die Umwelt ggf. im Rahmen des Baurechts durch Ersatzmaßnahmen 

auszugleichen sein. 

 

E. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 

Die Auswirkungen sind für beide Geschlechter unterschiedslos. 

 

F. Auswirkungen auf das elektronische Verwaltungshandeln 

Keine. 

 

G. Kostenauswirkungen auf Privathaushalt und/oder Wirtschaftsunternehmen 

Keine. 

 

H. Gesamtkosten 

Die Maßnahme 07K10, Friedrich-Bergius-Schule: Freimachung (einschl. Abräumung der 

Sporthalle) und Neubau der Schulsportaußenanlage; 12159, Perelsplatz 6-8 (Kapitel 

3702, Titel 71402) ist im Investitionsprogramm 2025-2026 mit Gesamtkosten von 

3.500.000 EUR und Raten ab 2028 vorgesehen. 

Die Errichtung der neuentstehenden TSH-K (07K10, Friedrich-Bergius-Schule: Neubau 

einer Sporthalle; 12159, Lauterstraße 41/42) ist im Doppelhaushaltsplan 2026/2027 bei 



Kapitel 2712, Titel 70108 mit Gesamtkosten i.H.v. 14.900.000 EUR veranschlagt und wird 

durch SenStadt durchgeführt.  

 

I. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg 

Keine. 

 

J. Zuständigkeit 

Senatsverwaltung für Inneres und Sport  



Der Senat von Berlin 

InnSport - IV C 15 

Tel.: 9(0) 223 – 1443 

 

 

An das  

Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 

 

 

Vorlage  

 

- zur Beschlussfassung - 

 

über  Aufgabe einer gedeckten und mehrerer ungedeckter Sportanlagen zur Sicherung 

des Sportunterrichts am Standort Friedrich-Bergius-Schule (07K10), Perelsplatz 6-9, 

12159 Berlin gemäß § 7 Abs. 2 Sportförderungsgesetz  

____________________________________________________________________________ 

 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 

Der Aufgabe einer gedeckten und mehrerer ungedeckter Sportanlagen zur Sicherung des 

Sportunterrichts am Standort Friedrich-Bergius-Schule (07K10), Perelsplatz 6-9, 12159 

Berlin gemäß § 7 Abs. 2 Sportförderungsgesetz wird zugestimmt. 

A. Begründung: 

Die Aufgabe von öffentlichen Sportflächen verlangt nach § 7 Abs. 2 

Sportförderungsgesetz (SportFG) die Feststellung eines überwiegenden öffentlichen 

Interesses an einer anderen Nutzung sowie die Zustimmung des Abgeordnetenhauses. 



• Die Versorgung der Schülerinnen und Schüler nach den Forderungen im 

Musterfreiflächenprogramm (SenBJF) wird langfristig sichergestellt 

 

B. Rechtsgrundlage: 

Gesetz über die Förderung des Sports im Lande Berlin (Sportförderungsgesetz - SportFG) 

vom 06. Januar 1989 (GVBI. S. 122), zuletzt geändert durch Art. 5. des Gesetzes zur 

Neuregelung der Partizipation im Land Berlin vom 05.07.2021 (GVBl. S. 842). 

 

C. Gesamtkosten 

Die Maßnahme 07K10, Friedrich-Bergius-Schule: Freimachung (einschl. Abräumung der 

Sporthalle) und Neubau der Schulsportaußenanlage; 12159, Perelsplatz 6-8 (Kapitel 

3702, Titel 71402) ist im Investitionsprogramm 2025-2026 mit Gesamtkosten von 

3.500.000 EUR und Raten ab 2028 vorgesehen. 

Die Errichtung der neuentstehenden TSH-K (07K10, Friedrich-Bergius-Schule: Neubau 

einer Sporthalle; 12159, Lauterstraße 41/42) ist im Doppelhaushaltsplan 2026/2027 bei 

Kapitel 2712, Titel 70108 mit Gesamtkosten i.H.v. 14.900.000 EUR veranschlagt und wird 

durch SenStadt durchgeführt.  

 

D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter: 

Die Auswirkungen sind für alle Geschlechter unterschiedslos positiv. 

 

E. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 

Keine. 

 

F. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg: 

Keine. 

 

G. Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

Alle notwendigen Gutachten und Untersuchungen werden im Zuge der Baumaßnahme 

erfolgen. Die Umnutzung des Grundstücks wird durch die Überbauung in ihren 



Auswirkungen auf die Umwelt ggf. im Rahmen des Baurechts durch Ersatzmaßnahmen 

auszugleichen sein. 

 

H. Auswirkungen auf das elektronische Verwaltungshandeln:  

Keine. 

 

I. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:  

Die Maßnahme 07K10, Friedrich-Bergius-Schule: Freimachung (einschl. Abräumung der 

Sporthalle) und Neubau der Schulsportaußenanlage; 12159, Perelsplatz 6-8 (Kapitel 

3702, Titel 71402) ist im Investitionsprogramm 2025-2026 mit Gesamtkosten von 

3.500.000 EUR und Raten ab 2028 vorgesehen. 

Die Errichtung der neuentstehenden TSH-K (07K10, Friedrich-Bergius-Schule: Neubau 

einer Sporthalle; 12159, Lauterstraße 41/42) ist im Doppelhaushaltsplan 2026/2027 bei 

Kapitel 2712, Titel 70108 mit Gesamtkosten i.H.v. 14.900.000 EUR veranschlagt und wird 

durch SenStadt durchgeführt.  

 

Berlin, den 16.06.2026 

Der Senat von Berlin 

 

 

 

Kai Wegner Iris Spranger 

Regierender Bürgermeister Senatorin für Inneres und Sport 

 



 

  





Anlage 3 Flächenbilanz



Anlage 4 Stellungnahme LSB 

 

  



Anlage 5 Stellungnahme SenBJF 

 

 

 



  



Anlage 6 h19-0026M 

 

  



 

  



 


